
4007 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 18. Dezember 1990 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuerge

setz 1988, BGBl. Nr. 400/1988, geändert wird 

Im EStG 1972 waren Bezüge aus der gesetzlichen Unfall

versorgung steuerfrei. Diese Steuerbefreiung wurde in das 

EStG 1988 nicht übernommen. Es war geplant~ anstelle der bis 

zum Jahr 1988 gegebenen Steuerfreiheit Anpassungen im Lei

stungsrecht der gesetzlichen Unfallversorgung vorzunehmen. 

Zu derartigen Anpassungen ist es aber nicht gekommen. 

Mit dem vorliegenden Beschluß des Nationalrates soll da

her zur Rechtslage, wie sie vor dem Inkrafttreten des EStG 

1988 ge goI ten hat, zurückgekehrt und wieder eine generelle 

Steuerfreihei t für Leistungen aus der gesetzlichen Unfall

versorgung eingeführt werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vorn 20. Dezember 1990 in Verhandlung genommen 

und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 

keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vorn 18. Dezember 

1990 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteu

ergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988, geändert wird, wird kein 

Einspruch erhoben. 

Karl Schlögl 

Berichterstatter 

Wien, 1990 12 20 

Dipl. -Kfm. Dr. Helmut Frausdher 

stv. Vorsitzender 
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